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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte 
 
Das Einwohnermeldeamt darf 

1. Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmung auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Mel-
deregister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften von 
Wahlberechtigten erteilen (§ 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes – BMG), 

2. Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk bei Alters-oder Ehejubiläen von Einwohnern 
Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade, An-
schriften und Datum und Art des Jubiläums erteilen (§ 50 Abs. 2 BMG) 

3. Adressbuchverlagen über alle volljährigen Einwohner Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor-und Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften erteilen (§ 
50 Abs. 3 BMG)  

4. soweit Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft Familienangehö-
rige haben, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaft angehören von diesen Familienangehörigen Vor-und Familiennamen, Ge-
burtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG und 
Sterbedatum übermitteln.(§ 42 Abs. 3 BMG) 

 
Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widerspre-
chen (§§ 42 Abs. 3, 50 Abs. 5 BMG) 
Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 
 
Der Widerspruch, der sich einzeln oder insgesamt gegen die Auskunftserteilung richten 
kann, ist schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Bürgeramt, 003.1, 42269 Wuppertal, einzulegen. 
Er kann auch persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 20, Wuppertal-Barmen, Erdge-
schoss oder in den Bürgerbüros abgegeben oder zur Niederschrift erklärt werden.  
Bereits früher beim Einwohnermeldeamt Wuppertal eingelegte Widersprüche behalten ihre 
Gültigkeit; sie bleiben bei Umzügen innerhalb Wuppertals erhalten. 
 
 
Wuppertal, den 07.06.17     Der Oberbürgermeister 
        Einwohnermeldeamt 
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Tagesordnung 11. Zweckverbandsversammlung 
in 42651 Solingen, Birkenweiher 66, Raum 106, 

am 23.06.2017, 16.00 Uhr  
 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
Beantwortung von Anfragen 
 

 

TOP 1  Niederschrift der  10. Sitzung am 24.03.2017 
 

TOP 2  Quartalsbericht I/2017 
  (Vorlage Nr. 55) 
 

TOP 3 Jahresbericht 2016 Bergische VHS und Clearingstelle –Begleitende 
Schulsozialarbeit- 

  (Vorlage Nr. 56) 
 
TOP 4 Vermögenseigenschadenversicherung 

 
TOP 5  Verschiedenes 

 
   

Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 1  Niederschrift der  10. Sitzung am 24.03.2017 

 
TOP 2  Strategische Ausrichtung der Bergischen Volkshochschule 

  -   Fachbereich Berufliche Bildung  (Vorlage Nr. 54) 
- Bildungsberatung (Vorlage Nr. 57 ) 

 

TOP 3  Verschiedenes 
 

 
  
  

gez. Renate Warnecke 
Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung 

 

Der Stadtbote 
Nr. 20/2017

Seite 
3 von 30



Der Stadtbote 
Nr. 20/2017

Seite 
4 von 30



Der Stadtbote 
Nr. 20/2017

Seite 
5 von 30
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Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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